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#ST# Bundesbeschluss
über die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen

Artikel 45bis über die Auslandschweizer

(Vom 25. März 1966)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Anwendung der Artikel 85, Ziffer 14,118 und 121, Absatz l der Bundes-
verfassung,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. Juli 1965 *),

beschliesst:

I

In die Bundesverfassung wird folgende Bestimmung aufgenommen :

Artikel 45Ws

1 Der Bund ist befugt, die Beziehungen der Auslandschweizer unter sich und
zur Heimat zu fördern sowie den Institutionen beizustehen, welche diesem Ziel
dienen.

2 Er kann in Berücksichtigung der besondern Verhältnisse der Ausland-
schweizer die zur Regelung ihrer Rechte und Pflichten erforderlichen Bestim-
mungen erlassen, namentlich über die Ausübung politischer Rechte, die Er-
füllung der Wehrpflicht und die Unterstützung. Vor dem Erlass dieser Bestim-
mungen sind die Kantone anzuhören.

II
1 Dieser Beschluss wird der Abstimmung des Volkes und der Stände unter-

breitet.
2 Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

^BBl 1965,11,385.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 25. März 1966.

Der Präsident: D.Auf der Maur
Der Protokollführer: F.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 25. März 1966.

Der Präsident : P.Graber
Der Protokollführer: Ch.Oser
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